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Mayen) und aus dem Mobilfunknetz 0180-5-258825-PLZ (max. 0,42 
€/Min.) Notdienstnummer wählen und direkt anschliessend die Postleit-
zahl des aktuellen Standortes über die Telefontastatur eingeben. Dann 
werden drei dienstbereite Apotheken in der Umgebung des Standortes 
mit vollständiger Adresse und Telefonnummer angesagt und zweimal 
wiederholt. Der Notdienst beginnt um 08.30 Uhr und endet am folgen-
den Tag um 08.30 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Auf der Internet-
seite der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz (www.lak-rlp.de) ist 
ein für jedermann abrufbarer Notdienstplan verfügbar, der nach Eingabe 
der Postleitzahl des Standortes die umliegenden dienstbereiten Apothe-
ken anzeigt.

Allgemeine Notrufnummern
Feuerwehr & Rettungsdienst Notruf ................................................... 112
Polizei Notruf  ..................................................................................... 110
Störungsannahme Strom: .......................................... Tel. 0800/3123000
Störungsannahme Gas: .............................................. Tel. 0800/3124000

Bürgerbus Baumholder
Die Fahrten des Bürgerbusses können auch 2021 vorerst noch nicht 
wieder stattfinden. Sobald eine Aufnahme des Fahrbetriebs wieder 
möglich ist, wird das bekannt gegeben.
Ihr Bürgerbusteam der VG Baumholder

Selbsthilfe-Gruppen
Anonyme Alkoholiker und Al-Anon Familiengruppe

Treffen jeden Montag, von 19.30 bis 21.30 Uhr
Haus der AWO Auf Ellenborn 38 - Ecke Mozartplatz
Kontakte AA
Manfred, Tel.  .........................................................................06852-7610
Heinz, Tel. .............................................................................  06782-5541

Verein für Suchtgefährdetenhilfe
Birkenfeld e.V.

Gruppenabend jeden Mittwoch, 20.00 Uhr, im Georg-Wilhelm-Haus, 
Eingang Am Kirchplatz, 55765 Birkenfeld (Führerscheingruppe)
Kontakte:
Schmidt I. .........................................................................  0171/9807320
Scherer W.  .....................................................................  0151/54193621
Schneider L.  ....................................................................  0173/3012002

Behinderten-Sport-Gruppe Birkenfeld
„Mitspieler für Sitzball gesucht, auch ohne Behinderung!“
Montag, ab 18:45 Uhr: Sport, Sporthalle Gymnasium, Birkenfeld, 
Ansprechpartner: Klemens Heß 06782/ 7994
Freitag 15:30 Uhr: Wassergymnastik, Fachklinik, Krankenhausstr. 22, 
Baumholder, Ansprechpartner: Eckhard Reincke 06782/7017

Deutsche-Rheuma-Liga ÖAG Birkenfeld
Kontakte:
1. Vorsitzende: Sabine Belabbas ......................................  06781/360083
Schriftführer: Helmut Pauly  .................................................  06782/5902
Fibromyalgie-Gesprächskreis
Die Gruppenabende finden jeden 1. Freitag um 18.00 Uhr im Monat in 
der Pizzeria „Am Stadion“ in Birkenfeld statt. Jeder ist willkommen.
Kontakt: Ilona Bernarding (06782/887644), Claudia Cöster (06783/7287), 
Stefan Litz (06789/970383)

Diabetiker-Sportgruppe Oberkirchen
Treffen: Jeden Mittwoch um 20.00 Uhr, Bruchwaldhalle, in Freisen (beim 
Rathaus). Blutzuckermessgerät und Blutdruckmessgerät (falls vorhan-
den) mitbringen. Alle Diabetiker sollten sich eine Notration zum Essen 
und Trinken mitbringen.
Kontaktadresse: Hannelore Schmitt, Freisen ................. Tel. 06855/825

Bereitschaftsdienste
Wasserversorgung  ..................................................... Tel. 06783-189777
Abwasserbeseitigung ................................................  Tel. 06783-189777
Stromversorgung OIE AG
Störungsannahme Strom ..............................................  0800 312 3000 *
Störungsannahme Gas ...........................................................  312 4000 *
* kostenfrei aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunknetz

Ärztliche Bereitschaftspraxis Birkenfeld/Baumholder/Hermeskeil
und Morbach-Thalfang

Schneewiesenstr. 20, 55765 Birkenfeld ............................. Tel. 116 - 117
Öffnungszeiten
• MO, DI und DO 19:00 Uhr bis zum Folgetag 07:00 Uhr
• MI 14:00 Uhr – DO 07:00 Uhr
• FR 16:00 Uhr – MO 07:00 Uhr
• SA und SO durchgängig
Feiertags vom Vorabend des Feiertags, 18:00 Uhr, bis zum Folgewerk-
tag, 07:00 Uhr
Wochentags überbücken die Arztpraxen in Baumholder die Zeit zwi-
schen Sprechzeitenende und Beginn der ärztlichen Bereitschaft mit 
wechselnden Diensten. Welche Praxis gerade den Dienst übernimmt, 
erfahren Sie über den Anrufbeantworter Ihres Hausarztes.

Apotheken-Notdienst
Landeseinheitliche Rufnummern der LAK: aus dem Festnetz 0180-
5-258825-PLZ (0,14 €/Min.) (zum Beispiel: 0180 5-258825-56727 für 
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der Verbandsgemeinde Baumholder
und der Ortsgemeinden

Öffentliche Bekanntmachungen

Amtlicher Teil

Bekanntmachung
zur Sitzung des Verbandsgemeinderates Baumholder 

am Mittwoch, den 07.04.2021
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Raum: Dr.-Darge-Halle
Ort: Dr.-Darge-Straße 2, 55777 Berschweiler
Tagesordnung
Öffentlicher Teil:

1. Neuwahl der Ausschussmitglieder
2. Zukünftige Finanzierung der Kindertagesstätten in der VG Baum-

holder
3. Aussprache über die Festgeldanlage bei der Greensill-Bank
4. Diskussion über den Erlass einer Anlagerichtlinie
5. Änderung der Geschäftsordnung
Nichtöffentlicher Teil:

1. Beauftragung eines Anwaltsbüros im Zusammenhang mit der Fest-
geldanlage bei der Greensill-Bank

2. Anfragen und Mitteilungen
Mit freundlichen Grüßen

gez.
Bernd Alsfasser, Bürgermeister

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren 
Nohen

4. Änderungsbeschluss
I. Anordnung
1. Anordnung geringfügiger Änderungen des Flurbereinigungsge-
bietes
(§ 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt geändert durch 
Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794))
Hiermit wird das durch Beschluss vom 05.12.2011 festgestellte, mit 
Beschluss vom 16.11.2012, 10.12.2012 und 27.01.2020 geänderte 
Gebiet des Flurbereinigungsverfahrens Nohen, Landkreis Birkenfeld, 
wie folgt geändert:
1.1 Zum Flurbereinigungsgebiet werden folgende Flurstücke zugezogen:

Gemarkung Flur Flurstücke Nr.
Reichenbach 4 98, 110/1, 110/2
Reichenbach 10 25, 125/1
Reichenbach 12 79/2
Nohen 5 123/2
2. Feststellung des Flurbereinigungsgebietes
Das Flurbereinigungsgebiet wird nach Maßgabe der Änderungen unter 
Nr. 1 festgestellt.
3. Teilnehmergemeinschaft
Die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet zugezogenen Flurstü-
cke, sowie die den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten 
(Teilnehmer), sind Mitglieder der mit dem Flurbereinigungsbeschluss 
vom 05.12.2011 entstandenen

“Teilnehmergemeinschaft der Vereinfachten Flurbereinigung 
Nohen”

4. Zeitweilige Einschränkungen der Grundstücksnutzung
Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen gelten von der 
Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbar-
keit des Flurbereinigungsplanes die folgenden Einschränkungen:

4.1 In der Nutzungsart der Flurstücke dürfen ohne Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, 
wenn sie zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören. Der 
Umbruch von Dauergrünland und Grünlandflächen sowie die Neu-
einsaat von Dauergrünland unterliegen der Veränderungssperre 
nach § 34 FlurbG. Der Umbruch von Grünlandflächen bedarf der 
schriftlichen Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde und setzt 
die Genehmigung der zuständigen Kreisverwaltung voraus.

4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen und ähnliche Anlagen 
dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, 
hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden.

4.3 Baumgruppen, einzelne Bäume, Feld- und Ufergehölze, Hecken, 
Obstbäume und Beerensträucher dürfen nur in Ausnahmefällen, 
soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden.

4.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung übersteigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereini-
gungsbehörde. Die Zustimmung darf nur im Einvernehmen mit der 
Forstaufsichtsbehörde erteilt werden.

5. Beschluss mit Gründen und Übersichtskarte
Der Beschluss mit Gründen sowie Übersichtskarten stehen im Internet 
zur Verfügung unter:
www.dlr-rnh.rlp.de - rechts oben auf Bodenordnungsverfahren klicken - 
61171 Nohen - ganz unten.

II. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes (Nr. I, 1 bis 4) nach § 
80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der 
Fassung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Arti-
kel 181 vom 19.06.2020 I 1328, wird angeordnet mit der Folge, dass 
Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende Wirkung haben.

III. Hinweise:
1. Ordnungswidrigkeiten
Sind entgegen den Vorschriften zu Nrn. I 4.1 und I 4.2 Änderungen vor-
genommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können 
sie in Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurberei-
nigungsbehörde kann den früheren Zustand nach § 137 FlurbG wieder 
herstellen lassen, wenn dies der Vereinfachten Flurbereinigung dienlich ist.
Sind Eingriffe entgegen den Vorschriften zu Nr. I 4.3 vorgenommen wor-
den, so muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen.
Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift zu Nr. I 4.4 vorgenommen 
worden, so kann die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass der-
jenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte und verlichtete Fläche 
nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß 
in Bestand zu bringen hat.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften zu Nrn. I 4.2 bis I 4.4 sind 
Ordnungswidrigkeiten, die mit Geldbußen geahndet werden können.
2. Betretungsrecht
Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind berechtigt, zur Vor-
bereitung und zur Durchführung der Flurbereinigung Grundstücke zu 
betreten und die nach ihrem Ermessen erforderlichen Arbeiten auf ihnen 
vorzunehmen.
3. Anmeldung unbekannter Rechte
Innerhalb von drei Monaten ab der Bekanntgabe dieses Beschlusses 
sind Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur 
Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, bei der Flur-
bereinigungsbehörde, dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
(DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Schloßplatz 10, 55469 Simmern 
anzumelden. Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, 
so kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und 
Festsetzungen gelten lassen.
Der Inhaber eines vorgenannten Rechts muss die Wirkung eines vor der 
Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, 
wie der Beteiligte, demgegenüber diese Frist durch Bekanntgabe des 
Verwaltungsaktes (Flurbereinigungsbeschlusses) zuerst in Lauf gesetzt 
worden ist.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach der Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR)
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück

- Dienstsitz Simmern -
Schloßplatz 10, 55469 Simmern
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oder
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR)

Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Rüdesheimer Straße 60-68, 55545 Bad Kreuznach

oder wahlweise bei der

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD)
- Obere Flurbereinigungsbehörde -
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier

einzulegen. Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die Wider-
spruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor dem Ablauf 
der Frist bei einer der o.g. Behörden eingegangen ist.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In 
diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elek-
tronischen Signatur nach der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 
vom 28.8.2014, S. 73) in der jeweils geltenden Fassung zu versehen.
Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form bei dem 
DLR sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die 
im Internet auf der Seite www.dlr.rlp.de unter Service/ Elektronische 
Kommunikation ausgeführt sind. Bei der Erhebung des Widerspruchs 
durch elektronische Form bei der ADD sind besondere technische Rah-
menbedingungen zu beachten, die im Internet auf der Seite www.add.
rlp.de/de/service/Elektronische-Kommunikation/ ausgeführt sind.

Hinweis:
Informationspflicht zur Datenschutz-Grundverordnung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist nach Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 lit. e und Abs. 3 Satz 1 lit. b Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) i.V.m § 3 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) zur Wahrnehmung der 
Aufgaben des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR), die im 
öffentlichen Interesse liegen oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfol-
gen, erforderlich. Hinsichtlich der Informationspflichten nach Art. 13 und 
14 DS-GVO sowie der Betroffenenrechte nach Art. 15 ff. DS-GVO wei-
sen wir auf die Datenschutzerklärung auf unserer Homepage www.dlr.
rlp.de unter Datenschutz hin.

Im Auftrag
gez. Werner Nick, Abteilungsleiter

Das Ordnungsamt informiert
Gefahrenabwehrverordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen 
Anlagen der Verbandsgemeinde Baumholder
Aus gegebener Veranlassung weisen wir nochmals daraufhin, dass in 
der Verbandsgemeinde Baumholder auf öffentlichen Straßen innerhalb 
bebauter Ortslagen eine Anleinpflicht für Hunde besteht. 
Außerhalb bebauter Ortslagen sind die Hunde umgehend und ohne Auf-
forderung anzuleinen, wenn sich andere Personen nähern oder sichtbar 
werden.
Desweiteren haben Halter/innen von Hunden dafür Sorge zu tragen, 
dass die Hunde öffentliche Anlagen und Gehflächen öffentlicher Straßen 
nicht mehr als verkehrsüblich verunreinigen. Zur Beseitigung eingetrete-
ner Verunreinigungen sind Halter/innen unverzüglich verpflichtet.
Wir fordern alle Hundehalter/innen auf sich an die Vorgaben der Verord-
nung zu halten und weisen vorsorglich darauf hin, dass Verstöße mit 
einem Bußgeld bis zu 5.000 Euro geahndet werden können.

Bekanntmachung
zur Sitzung des Verbandsgemeinderates Baumholder

am Mittwoch, den 07.04.2021
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Raum: Dr.-Darge-Halle
Ort: Dr.-Darge-Straße 2, 55777 Berschweiler
Tagesordnung (geänderte Tagesordnung) 
Öffentlicher Teil: 
1. Neuwahl der Ausschussmitglieder
2. Zukünftige Finanzierung der Kindertagesstätten in der VG Baumhol-

der
3. Aussprache über die Festgeldanlage bei der Greensill-Bank
4. Diskussion über den Erlass einer Anlagerichtlinie
5. Änderung der Geschäftsordnung
Nichtöffentlicher Teil: 
1. Beauftragung eines Anwaltsbüros im Zusammenhang mit der Fest-

geldanlage bei der Greensill-Bank
2. Anfragen und Mitteilungen

Mit freundlichen Grüßen
gez. Bernd Alsfasser, Bürgermeister

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Foh-
ren-Linden

für die Haushaltsjahre 2021 und 2022
1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltsatzung und des 
Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Fohren-Linden für die Jahre 
2021 und 2022
2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Den Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 
2022 werde ich dem Ortsgemeinderat Fohren-Linden zuleiten.

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 
2022 mit dem Haushaltsplanentwurf und den Anlagen liegt wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeinde-
verwaltung Baumholder, Am Weiherdamm 1, Baumholder, Zimmer 
101 (Bürgerbüro), bis zur Beschlussfassung über die Haushaltssat-
zung durch den Ortsgemeinderat Fohren-Linden zur Einsichtnahme 
öffentlich aus.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Fohren-
Linden haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser 
Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Baum-
holder, Am Weiherdamm 1, 55774 Baumholder, Vorschläge zum 
Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2021 und 2022 einzu-
reichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeinde-
verwaltung Baumholder, Am Weiherdamm 1, 55774 Baumholder 
oder an den Ortsbürgermeister Michael Reis, Schulweg 4, 55777 
Fohren-Linden, oder elektronisch an b-dickes@vgv-baumholder.de 
bzw. michael_reis2001@yahoo.de einzureichen. Der Ortsgemeinde-
rat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Haushaltssat-
zung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in 
öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden. Die Einsichtnahme ist 
möglich während der allgemeinen Dienststunden. Wegen des auf 
Grund der Coronapandemie derzeit eingeschränkten Zugangs zum 
Verwaltungsgebäude empfehlen wir vorab unter Telefon 06783-
8159 einen Termin zur Einsichtnahme zu vereinbaren.

Ortsgemeinde Fohren-Linden, den 6. April 2021
Michael Reis, Ortsbürgermeister

Ende des amtlichen Teils

Parkinsongruppe Birkenfeld
Eine gute Möglichkeit, die körperliche Leistungsfähigkeit und Körperhal-
tung zu verbessern, ist die regelmäßige Teilnahme an der Übungsstunde 
beim TV Birkenfeld. Diese findet mittwochs, von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr 
in der Stadthalle Birkenfeld statt.
Ansprechpartnerin: Petra Schäfer .................................Tel. 06782/1281
vormittags oder 5357 nachmittags

Sportgruppe für Diabetiker Birkenfeld
montags, um 19.00 Uhr treffen sich Diabetiker in der Aula des Gymnasi-
ums in Birkenfeld, um gemeinsam Sport zu treiben.
Ansprechpartner: Gabi Klensch .......................................  06787/98959

Selbsthilfegruppe Diabetes Oberkirchen
Treffen: Jeden 1. Donnerstag im Monat im Vital-Center Oberkirchen, 
Rosenstraße 4
Kontaktadresse: Hannelore Schmitt, Freisen ........... Telefon 06855/825

Selbsthilfegruppe Birkenfeld  
der Alzheimer-Gesellschaft Rheinland-Pfalz

trifft sich jeden 3. Donnerstag im Monat von 15:00 – 17:00 Uhr.
Wir sind eine offene Gruppe und jeder ist willkommen reinzuschauen.
Ansprechpartner:
Susanne Saar ........................................................................ 06783/7880

Sprechstunde des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
des Gesundheitsamtes

Idar-Oberstein
für Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Menschen in einer 
psychosozialen Belastungs- und Krisensituation, Menschen mit Sucht-
problemen (Alkohol, Medikamente), altersgebrechliche und altersver-
wirrte Menschen sowie deren Angehörige im Rahmen der gesetzlichen 
Schweigepflicht
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Sozial- und Lebensberatung, Schuldnerberatung, Schwangerschaftsbe-
ratung, Schwangerschaftskonfliktberatung, Gesetzliche Betreuungen, 
Suchtberatung, Kurvermittlung, Soziale Servicestelle. Die Beratung ist 
vertraulich und kostenlos.

Ambulanter Hospiz- und Palliativ- Beratungsdienst „ 
Obere Nahe“

Beratung und Hilfe Schwerstkranker, Sterbender und ihrer Angehörigen, 
Information zur Patientenverfügung, Trauercafé
Nähere Informationen unter Tel: 06781/5091170 sowie im Internet unter 
www.hospizdienst-obere-nahe.de
 -Anzeige-

Kirchliche Sozialstation Baumholder/Birkenfeld e.V.
Ambulante Pflege

Schönenwaldstr. 1, 55765 Birkenfeld
Tel. 06782/981250 für alle Orte in der Verbandsgemeinde Birkenfeld 
und Baumholder. Wir haben 24 Stunden Bereitschaftsdienst auch an 
Wochenenden und Feiertagen.

Kulturzentrum Goldener Engel
Öffnungszeiten Museum:
Dienstags und donnerstags von 10:00 bis 12:00 Uhr
Mittwochs von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 17:00 bis 19:00 Uhr
Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 14:00 bis 17:00 Uhr
Telefon: 06783 – 7043950 oder Stadtbüro 06783 - 981140
Öffnungszeiten Tourist Information:
Montags bis donnerstags von 09:00 bis 13:00 Uhr
Telefon: 06783 - 7043951
Öffnungszeiten Stadtbücherei:
Dienstags von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 16:30 bis 18:30 Uhr
Donnerstags von 16:30 bis 18:30 Uhr
Ab Februar samstags von 10:00 bis 12:00 Uhr
Telefon: 06783 - 7043952

Kirchliche Nachrichten

Kath. Gottesdienste
Samstag, 10.4.,
Baumholder: 18.30 Uhr Messfeier
Sonntag, 11.4.,
Weiersbach 10.00 Uhr Messfeier
Anmeldung zu den Gottesdiensten
in den Pfarrbüros Baumholder oder Weiersbach

Ev. Kirchengemeinde Baumholder,  
Ruschberg u. Reichenbach

Gottesdienst: Am 10./11.04.2021 findet kein Gottesdienst statt. Unsere 
Online-Gottesdienste finden Sie im Internet unter www.evangelische-
kirchengemeinde-baumholder.de oder www.obere-nahe.de/reichenbach

Verbandsgemeinde

dienstags von 14.00 - 16.00 Uhr im Haus der Beratung, Schlossallee 2, 
55765 Birkenfeld ......................................................... Tel. 06782/15-580

Selbsthilfe Team Schlafapnoe Idar-Oberstein und 
Umgebung

Informationen über Schlafmüdigkeit am Tag, Sekundenschlaf am Steuer, 
Schnarchen und gefährliche Atemaussetzer.
Treffen an jedem letzten Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr
Info-Tel.: ............................................................................. 06784/980034

Treffen Selbsthilfegruppe ILCO
Die ILCO-Gruppe Birkenfeld trifft sich jeden ersten Dienstag im Monat 
um 14.30 Uhr im Casino der Elisabeth-Stiftung. Menschen mit Darm-
krebs, künstlichem Darmausgang oder künstlicher Harnableitung und 
Interessierte sind eingeladen.
Nähere Informationen unter Tel: 06855/1050 und 06788/829 sowie im 
Internet unter: www.ilco.de

Burnout-Selbsthilfegruppe Saar/Hunsrück
Die Burnout-Selbsthilfegruppe Saar/Hunsrück trifft sich jeden zweiten 
Mittwoch im Monat, um 19.00 Uhr, im Gesundheitsamt St. Wendel, Ein-
gang hinten im Hof. Mehr Infos unter www.burnout-selbsthilfegruppe.de

AIDS-Hilfe Trier e.V.
Saarstraße 48, 54290 Trier
Büro: .................................................................................. 0651/97044-0
Fax: .................................................................................. 0651/97044-12
Beratung und Information für Infizierte, deren Angehörige und Men-
schen, die Fragen zu AIDS haben:  ....................................... 0651/19411
Büro- und Beratungszeit:
Montag, Dienstag, Donnerstag ...................................  09.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch ......................................................................  09.00 - 19.00 Uhr
Freitag .........................................................................  09.00 - 13.00 Uhr

Weisser Ring Opferhilfe
Hilfe für Opfer von Straftaten
Außenstelle Birkenfeld:  .............................................Tel. 0176/75809488
bundesweite Notruf-Nr ................................................................  116006

Kriminalprävention
Sicherheitsberatung für Senioren und Interessenten
im Landkreis Birkenfeld ................................................ Tel. 06782-15300

Haus der Beratung
Beratungsangebote:
- Erziehungsberatung, - Lebensberatung, - Familienberatung, -Beratung 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, - Beratung von jungen Mig-
ranten, - Paarberatung, - Trennungs- und Scheidungsberatung, - Dro-
genberatung, - Beratung von pädagogischen Fachkräften
Kontakt: Haus der Beratung, Schlossallee 2,
55765 Birkenfeld ...........................................................Tel. 06782/15250
Öffnungszeiten:
Mo. - Do.:  ...................................................................... 8.30 - 16.00 Uhr
Fr.: .........................................................................  08.30 Uhr - 12.00 Uhr
Sprechzeiten in Idar-Oberstein nach Vereinbarung.

Schutzbund für Impfgeschädigte e.V.
Kontakt- und Beratungsstelle für Rheinland-Pfalz
Hilfen und Beratung bei (vermuteten) Impfschäden
Infos: ...................................................................................... 0671/44515
Internet: www.impfschutzverband.de
Sprechzeiten: nach vorheriger telefonischer Vereinbarung

Regenbogen e.V.
Selbsthilfegruppe der Behinderten im Landkreis Birkenfeld
1. Vorsitzende: Walburga Frick ....................................... Tel. 06855/6739
2. Vorsitzende: Christa Gerhard ......................................Tel. 06782/3609

Stefan-Morsch-Stiftung - Hilfe für Leukämie- und 
Tumorkranke

Die Stiftung ist die älteste Stammzellspenderdatei Deutschlands. Sie 
wirbt dafür, sich als potenzielle Stammzellspender zu registrieren und ist 
Ansprechpartner für Leukämiepatienten und ihre Angehörigen.
Infos unter: 06782/99330, www.stefan-morsch-stiftung.de oder info@
stefan-morsch-stiftung.de

Diakonisches Werk des
Kirchenkreises Obere Nahe

Sie erreichen uns:
Zentrale Wasenstraße 21  Tel. 06781/5163500
Suchtberatung Pappelstraße 1  Tel. 06781/5163530
Schuldnerberatung Pappelstraße 3  Tel.06781/5163560
www.diakonie.obere-nahe.de...................................Fax: 06781 -507015

Verbandsgemeindeverwaltung      
                               Baumholder 
__________________________ 
 
 

 Wir stellen ein... 
 
 
In unserem Kindergarten in Rückweiler ist ab dem 01.08.2021 die Stelle 
 
einer Praktikantin/eines Praktikanten (m/w/d) 
für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers 
 
zu besetzen. 
 
Es handelt sich um eine Praktikumsstelle in Vollzeit, die für die Anerkennung  
der schulischen Berufsausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher Voraussetzung ist. 
  
Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für die  
Praktikantinnen/Praktikanten (TVPöD). 
 
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung von Bewerbungsunterlagen grundsätzlich nicht 
mehr erfolgen. Es sollten deshalb keine Originale eingereicht werden. 
Aussagefähige Bewerbungen - bevorzugt per E-Mail - richten Sie bitte bis spätestens 
30.04.2021 an die 
 
Verbandsgemeindeverwaltung Baumholder 
Am Weiherdamm 1, 55774 Baumholder 
E-Mail: verwaltung@vgv-baumholder.de. 
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klang mit den bestehenden Kontaktregeln. Besonders viel Spaß macht 
die Tour mit der richtigen Verpflegung im Gepäck.
Nachdem bereits das Winterpicknick unserer Gastgeber so manche 
Wanderung versüßt hat, sind nun die ersten Angebote für das Früh-
lings- und Sommerpicknick eingetroffen. Verpackt im apfelgrünen Beutel 
gibt es auch hier wieder regionale Leckereien, frisch in der Gastronomie 
vor Ort zubereitet. Dort bekommt der Wanderer einen fertig gepackten 
Picknickbeutel mit allem, was er für die Rast unterwegs braucht, schon 
kann es losgehen. Die Betriebe bieten jeweils ein individuelles Picknick 
mit ihren persönlichen Spezialitäten an. Allen Angeboten gemein ist die 
Nutzung regionaler, hausgemachter und frischer Produkte. Jedes Pick-
nick enthält Getränke, Obst/Gemüse, Herzhaftes und eine saisonale 
Leckerei. Zusätzlich dazu erhältlich: Die Wildkatz, der Wein der Natio-
nalparkregion! Das Picknick ist auf Vorbestellung schon bald direkt bei 
den teilnehmenden Gastgebern erhältlich. Bereits jetzt gibt es dort die 
passenden Geschenkgutscheine – das ideale Geschenk! Verschenken 
Sie einen Gutschein für das Picknick, überraschen Sie Ihre Lieben und 
unterstützen Sie die Gastgeber unserer Region. Eine Übersicht der teil-
nehmen Gastgeber mit allen weiteren Informationen gibt es unter
www.nationalparkregion-hunsrueck-hochwald.de/picknick.html
Die Liste der teilnehmenden Betriebe wird stetig erweitert. Die Gut-
scheine sind direkt beim jeweiligen Gastgeber erhältlich und auch 
jeweils dort einlösbar.

Absage der NaheSteig Wanderung
Aufgrund der aktuellen Lage müssen wir auch die NaheSteig-Wande-
rung, die unser Wanderführer Ernst Schmitz für den plante, absagen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und wir hoffen, dass die geplante Saison 
bald doch noch starten kann. Dennoch ist der Weg immer eine Wan-
derung wert. Nutzen Sie doch die Gelegenheit und gegen die Tour auf 
eigene Faust. Alle Infos zur Strecke finden Sie auf unserer Homepage 
unter: www.vgv-baumholder.de

Baumholder

Waldfreizeit der Stadt Baumholder
Aufgrund Corona und der nicht absehbaren Entwicklung möchte und 
kann die Stadt Baumholder als Veranstalter die Verantwortung nicht 
übernehmen und sagt daher die diesjährige Waldfreizeit in den Som-
merferien ab.

Der Stadtbürgermeister informiert:
Da aufgrund des schönen Wetters immer mehr Jugendliche zusammen 
das DFB-Kleinspielfeld am Sportplatz nutzen, wird darauf hingewiesen, 
dass auf dem kompletten Gelände für alle die Maskenpflicht und die 
Abstandsregeln gelten!
Dies wird auch durch Ordnungsamt und Polizei kontrolliert.

Wir stellen ein
Verbandsgemeindeverwaltung  

Baumholder

In unserem Kindergarten in Ruschberg ist ab dem 01.08.2021 eine 
Stelle

als Praktikant/Praktikantin (m/w/d)
für den Beruf des Erziehers/der Erzieherin

zu besetzen.
Es handelt sich um eine Praktikumsstelle in Vollzeit, die für die 
Anerkennung der schulischen Berufsausbildung zur Erzieherin/zum 
Erzieher Voraussetzung ist.
Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für die Praktikantinnen/
Praktikanten (TVPöD).
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung von Bewerbungsunter-
lagen grundsätzlich nicht mehr erfolgen. Es sollten deshalb keine 
Originale eingereicht werden.
Aussagefähige Bewerbungen - bevorzugt per E-Mail - richten Sie 
bitte bis spätestens 17.05.2021 an die

Verbandsgemeindeverwaltung Baumholder
Am Weiherdamm 1, 55774 Baumholder

E-Mail: verwaltung@vgv-baumholder.de.

Wir stellen ein
In unserer Grundschule in Heimbach ist ab 01.07.2021 die Stelle

einer Reinigungskraft
zu besetzen.
Es handelt sich um eine zunächst befristete Teilzeitbeschäftigung 
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 12,05 Stunden.
Die Reinigungszeiten sind von Montag bis Donnerstag ab 16.00 Uhr 
bis 19.00 Uhr und freitags ab 13.00 Uhr.
Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD-VKA).
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten sie bitte bis 
spätestens 30.04.2021 an die

Verbandsgemeindeverwaltung Baumholder
55774 Baumholder, Am Weiherdamm 1

E-Mail: Verwaltung@vgv-baumholder.de

Geschenk gesucht? Verschenken Sie einen 
Picknickgutschein der Nationalparkregion 

Hunsrück-Hochwald
Passend zum Frühlingsbeginn startet in der National-

parkregion Hunsrück-Hochwald  
die nächste Picknickaktion

Der Frühling ist da und die Natur erwacht zu neuem Leben. Was gibt es 
da Schöneres, als eine Tour auf den Premium-Wanderwegen der Nati-
onalparkregion Hunsrück-Hochwald, um die ersten Frühlingsboten und 
den Sonnenschein zu genießen – natürlich im kleinen Kreis und im Ein-
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3. Vergabeangelegenheiten
a. Verkehrssicherheit Linde am Bornberg
b. Austausch von Heizkörperventilen in der Dr. Darge Halle
c. Mobile Randsteine / Verkehrsinsel Einfahrt Berschweiler
d. Wohnbaugebiet „Hinter der Kirch II“ - Auftragsvergabe Planungsbüro
4. Kindergarten Berschweiler
Vertragsangelegenheiten
5. ADAC Saarland-Pfalz Rallye 2021
Antrag zur Durchführung der WP Westrich
6. Anfragen und Mitteilungen
B. Nichtöffentlicher Teil 
1. Flurbereinigungsangelegenheiten
2. Anfragen und Mitteilungen

Der Ortsbürgermeister Rouven Hebel

Frauenberg

Bekanntmachung
zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 

Donnerstag, den 08.04.2021 im Rahmen 
einer Videokonferenz
Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr.

Interessierte Bürger*innen können die Sitzung im Internet verfolgen.
Zugangsdaten: https://frauenberg-nahe.de/live
Für Bürger*innen, die nicht über die technischen Voraussetzungen ver-
fügen um die Sitzung online zu verfolgen, wird im Gemeindehaus, Kreis-
weg 21, die Sitzung übertragen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die 
Anzahl der Plätze im Gemeindehaus begrenzt und die geltenden Hygie-
nebestimmungen sind einzuhalten.
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil: 
1. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und 

den Haushaltsplan 2021/2022
2. Künftige Bewerbung von Bauplätzen
3. Regelung bei neuen Pachtverträgen
4. Anfragen und Mitteilungen

Ortsbürgermeister Patrick Kielburger

Rückweiler

Bürgermeisterkollegen unter sich: Gemein-
dechef trifft Pendants aus dem Kindergarten

Diesen Termin wollte sich Ortsbürgermeister Lutz Altekrüger auf kei-
nen Fall entgehen lassen: Auf dem Spielplatz traf der Gemeindechef auf 
seine Junior-Kolleginnen Emma Schäfer (rechts) und Laura Lambert, 
die beide für mehrere Monate als Kindergartenbürgermeisterinnen in 
Rückweiler tätig waren. Die zwei Mädchen waren durch ihr Amt unter 
anderem in die Planung des wöchentlichen Kindertreffs mit den Erziehe-
rinnen involviert, achteten auf die Einhaltung der Regeln im Kindergar-
ten, führten Begrüßungen bei Veranstaltungen durch und nahmen sogar 
einen Preis entgegen. Ihre Ägide stand unter den Zeichen von demo-
kratischer Früherziehung und Partizipation. Glücklicherweise hatte das 
Duo Zeit für einen kurzen Fototermin mit Altekrüger. Auf dem Spielplatz 
fand bei dem Treffen zwischen Wippe und Schaukel ein lebhafter Aus-
tausch statt. Ob die kleinen Würdenträgerinnen dem Ortsbürgermeister 
auch politische Tipps mit auf den Weg gaben? Dazu wollte sich das Trio 
jedenfalls nicht öffentlich äußern.

VfR Baumholder
Leichtathletik: Top-Platzierungen von Dolby und Ruth 

in der DLV-Bestenliste

Sandra Dolby und Aaron Ruth
Die Jahres-Bestenlisten des Deutschen Leichtathletikverbandes (DLV) 
bieten eine konzentrierte Rückschau auf die jeweilige Leichtathletik-
Saison. Die beiden Athleten des VfR Baumholder, Sandra Dolby und 
Aaron Ruth, zählen zu den Athleten, die mit ihren Bestleistungen im 
zurückliegenden Wettkampfjahr Top-Platzierungen auf nationaler Ebene 
erreicht haben. Die Trainerin, Sandra Dolby, ist gleich dreimal in der 
DLV-Bestenliste der W45 verzeichnet. Über 3000 Meter schaffte sie es 
sogar in die Top-Ten der deutschen Bestenliste in 12:33 Minuten. Dazu 
ist sie über 5000 Meter ( 17./ 21:50 Min.) und über 10km-Straßenlauf ( 
29./ 44:43 Min.) gut vertreten.
Der Kaderathlet und Lauftalent des VfR, Aaron Ruth, platzierte sich im 
Fünf-Kilometer-Straßenlauf auf Rang 13 in der Altersklasse M14 in einer 
Superzeit von 19:43 Minuten.

Berglangenbach

Die Ortsgemeinde Berglangenbach  
stellt ein ...

In der Ortsgemeinde Berglangenbach ist ab 01.05.2021 die Stelle als

Gemeindearbeiter/Gemeindearbeiterin (m/w/d)
zu besetzen.
Es handelt sich um eine geringfügige Beschäftigung.
Die Vergütung und der Arbeitseinsatz erfolgen nach Vereinbarung.
Bewerbungen richten Sie bitte bis spätestens 23.04.2021 an die

Ortsgemeinde Berglangenbach,
Herrn Ortsbürgermeister Kurt Jenet

Flurstraße 13, 55776 Berglangenbach
Tel. 06789/643

Berschweiler

Sitzung Gemeinderat Berschweiler am 
08.04.2021

Am Donnerstag, den 08. April 2021 um 19.30 Uhr findet in der Dr. 
Darge Halle in Berschweiler die Sitzung des Gemeinderates statt.
Tagesordnung 
A. Öffentlicher Teil 
1. Friedhofsangelegenheiten
Grabfeldgestaltung - Urnenerdgräber
2. Beratung und Beschlussfassung Forstwirtschaftsplan 2021
a. Beschluss über den Kommunalen Forsthaushalt 2021
b. Beschluss über den Brennholzpreis für die Jahre 2021 und 2022
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Vorsicht beim Wandern
Neue Gefahren beim Wandern

Hyalomma und Auwald-Zwecke. Beide breiten sich aus. Es sind über 30 
Hyalomma-Funde dokumentiert. H. ist eine tropische Verfolgungs-Zecke 
und ist wesentlich größer, als die Zecke. Sie ist gut an den gelb-braun- 
gestreiften Beinen, zu erkennen. (Internet.) Die H. kann das Fleckfieber 
übertragen. Die Auwald- Zecke nach Robert- Institut die FSME. Sollten 
sie eine Hyalomma sehen. Bitte Foto an Joachim-Autor@t-online.de. Ich 
leite die Fotos, an die Uni weiter. Wollte auf diese Gefahr hinweisen. 
Trotzdem viel Vergnügen beim Wandern. J. S.

Der Bauernverband  
lädt zur Webkonferenz ein

Der Kreis Bauernverband Birkenfeld lädt seine 
Mitglieder ein zur Zoom-Web-Konferenzen zu dem 

Thema:
„Mitarbeiterführung im landwirtschaftlichen Betrieb“
Die Konferenz findet am 13.04.2021 in der Zeit von 19.00 Uhr - ca. 
20.30 Uhr statt. Referentin: Jutta Mettig, Confluentis Business Center, 
56068 Koblenz. Wir bitten um Anmeldung per Mail (bir@bwv-net.de) 
bis zum 12.04.2021, 12.00 Uhr, damit wir Ihnen die Zugangsdaten zu 
dem Vortrag zusenden können.

Steuererklärung für 2020
Frühzeitige Abgabe empfohlen

Der überwiegende Teil der Bürgerinnen und Bürger, die eine nichtselbst-
ständige Tätigkeit ausüben, kann mit einer Erstattung rechnen. Damit 
diese möglichst schnell auf dem Konto landet, empfiehlt die rheinland-
pfälzische Steuerverwaltung, die Steuererklärung 2020 noch vor der 
gesetzlichen Abgabefrist abzugeben. Diese endet für steuerlich nicht 
beratene Bürgerinnen und Bürger, die zur Abgabe einer Steuererklärung 
verpflichtet sind, am 31. Juli 2021. Hohes Aufkommen an Steuererklä-
rungen in der zweiten Jahreshälfte erwartet. 
Zu Beginn des zweiten Halbjahres rechnet die Steuerverwaltung mit 
einem hohen Aufkommen an Steuererklärungen. Grund dafür ist, dass 
innerhalb eines kurzen Zeitraums zwei Fristen enden, nämlich die oben 
genannte Frist zum 31. Juli 2021 und die auf den 31. August 2021 ver-
schobene Abgabefrist für die Steuererklärungen 2019 von steuerlich 
beratenen Bürgerinnen und Bürgern. Die Fristverschiebung auf den 31. 
August 2021 war erforderlich, da die Angehörigen der steuerberaten-
den Berufe in diesem Jahr sehr stark in die Abwicklung der staatlichen 
Unterstützungsleistungen für die von Corona-bedingten Schließungen 
betroffenen Unternehmen und Selbstständigen eingebunden sind. 
Die Bearbeitungszeit kann sich dadurch verlängern, auch wenn die 
Finanzämter um eine zeitnahe Bearbeitung bemüht sind. Eine frühzeitige 
Erklärungsabgabe im ersten Halbjahr 2021 kann hier zu einer Entzerrung 
beitragen und somit auch zu kürzeren Bearbeitungszeiten als im zweiten 
Halbjahr führen.

Verlagsmitteilungen

Hinweis zu Textveröffentlichungen während 
der Corona-Pandemie

An alle Einsender von Artikeln!
Aufgrund der immer noch akuten Lage, bitten wir Sie eindringlich den 
Umfang Ihrer Textbeiträge auf das Nötigste zu beschränken und auf 
umfangreiche Berichterstattungen zu verzichten. Wir geben unser Bestes 
das Erscheinen aller Amts- und Mitteilungsblätter auch weiterhin sicher-
zustellen und zählen hierbei auf Ihre Mithilfe! Wir bitten um Verständnis, 
sollten Texte nicht in dem eingesandten Umfang veröffentlicht werden. 
Sobald es hierbei Lockerungen gibt, werden wir Sie schnellstmöglich 
informieren! Bleiben Sie gesund!

Redaktion, LINUS WITTICH Medien KG

Redaktionsschlussvorverlegung
KW 17 Tag der Arbeit
keine Vorverlegung
12:00 Uhr im Verlag

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
LINUS WITTICH Medien, Redaktion

Ruschberg

FC Ruschberg im Heimatliebe-Topf 
 der OIE AG

Die OIE AG unterstützt mit seinem „Heimatliebe-Topf“ Vereine aus unse-
rer Region. Auch der Fußball-Club 1921 Ruschberg e.V. erhielt jetzt 
vom Energieversorger Gelder aus diesem Förderprogramm. Der Verein 
bedankt sich recht herzlich bei der OIE AG für diese Unterstützung, 
mit dem die Verluste in der Vereinskasse, auf Grund der Corona-Krise, 
etwas gemildert werden können.

Politische Parteien

Richtlinien
für redaktionelle Veröffentlichungen von politischen 

Parteien und politischen Gruppierungen
Wir bitten die Einsender von Artikeln politischer Parteien und Gruppie-
rungen, die folgenden Richtlinien bei der Einreichung von Texten für den 
redaktionellen Teil zu beachten:
Veröffentlichungen politischer Parteien sowie deren Untergruppen 
müssen auf die Ankündigungen von Versammlungen und Berichte von 
Versammlungen begrenzt bleiben. Bei Berichten von Versammlungen, 
Referaten etc. ist darauf zu achten, dass z.B. der Referent und das 
Thema genannt werden dürfen, nähere parteipolitische Aussagen müs-
sen jedoch entfallen. Eine Vorstellung und Bewerbung eines Kandi-
daten mit dessen politischen Zielen und persönlichem Lebenslauf 
ist nicht möglich.
Ebenfalls nicht veröffentlicht werden:

- abwertende Äußerungen über Handlungsweisen, Vorstellungen 
und Entscheidungen anderer politischer Parteien oder Wählergruppen

- Angriffe bzw. abwertende Äußerungen zu Personen bzw. Amts- 
und Mandatsträgern

- Diffamierungen oder Beleidigungen
- Stellungnahme zu politischen Tagesthemen (Bundes- oder Landes-

politik) bleiben ebenso wie Leserbriefe, leserbriefähnliche Einsen-
dungen sowie Meinungsäußerungen unberücksichtigt.

Wahlaussagen zu Kommunal-, Landtags- oder Bundestagswahlen dür-
fen nur als kostenpflichtige Anzeige veröffentlicht werden.
Der Charakter der Wochenzeitungen als sachliche und auf kommunale 
Ebene abgestellte Informationsquelle muss neutral und parteipolitisch 
ungebunden bleiben.
6 Wochen vor den jeweiligen Wahlterminen werden nur Terminan-
kündigungen abgedruckt.
Der Verlag behält sich vor, Texte die diesen Anforderungen nicht ent-
sprechen, ohne weitere Benachrichtigung nach eigenem Ermessen zu 
verändern, zu kürzen oder ganz entfallen zu lassen.
Wir danken für Ihr Verständnis!

LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion

Informationen

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
Energietipp

Solarstrom selbst erzeugen und nutzen – Beratungsaktion der 
Verbraucherzentrale
(VZ-RLP / 07.04.2021)
• Die Verbraucherzentrale bietet Informationen und Beratung zur Ein-
schätzung des Ertrages und der Wirtschaftlichkeit
• Unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/solarstrom-zuhause finden 
Interessierte zwei Erfassungsbögen zum Ausfüllen und Rücksenden für 
ihre persönliche Situation.
Der Energieberater hat am Mittwoch, den 21.04.21 von 14.00 - 17.00 
Uhr Sprechstunde in Birkenfeld.
Die Beratungen werden aktuell für alle Standorte telefonisch durchge-
führt. Eine Terminvereinbarung ist dafür erforderlich unter 0800 / 60 75 
600 (kostenlos).
VZ-RLP
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Erwartungen der Gemeinden und Städte an 
die zukünftige Landesregierung

Am 14. März 2021 fand die Landtagswahl statt. Der GStB hat konkrete 
Erwartungen zu zentralen Punkten formuliert, die in der zukünftigen 
Legislaturperiode im Interesse der BürgerInnen realisiert werden müs-
sen, nachzulesen unter www.gstb-rlp.de in der Rubrik „Schwerpunkte“. 
Die derzeit spürbare Rückbesinnung auf das Lokale sowie die Stärkung 
der regionalen Identität geht einher mit entsprechenden Erwartungen 
der BürgerInnen. Neben einer funktionsfähigen kommunalen Daseins-
vorsorge, der Fortentwicklung der Digitalisierung, müssen auch die not-
wendigen Schritte zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz sowie die 
Umsetzung einer Verkehrswende, die auch den Bedürfnissen der ländli-
chen Räume Rechnung trägt, realisiert werden. Diese Mammutaufgaben 
werden nur mit starken Städten und Gemeinden gelingen. Dazu gehört 
eine solide Finanzausstattung, aber auch die noch stärkere Berücksich-
tigung, woran es vor Ort fehlt.

06502 
9147-0ABSCHIED nehmen

In deine Hände lege ich 
voll Vertrauen meinen Geist. 
Du hast mich erlöst, Herr, 
du treuer Gott. (nach Psalm 31,6)

Traurig nehmen wir Abschied von unserem 
 lieben, nach langer schwerer Krankheit in 
 seinem vertrauten Zuhause verstorbenen 
Bruder, Schwager, Onkel und Cousin

Jörg Dieter Lehmann
* 04.11.1949  † 19.03.2021

In liebevoller Erinnerung 
Elke Doch geb. Lehmann 
und Angehörige

Die Urnenbeisetzung fand im engsten Familienkreis im Ruhe-Hain 
Birkenfeld statt.
Kondolenzadresse: Doch, Katharinastr. 33, 56626 Andernach

• Erd-, Feuer-, See- und

Waldbestattungen

• Bestattungsvorsorge

• In- und Auslands-

überführungen
                        Würde hat ihre Form gefunden

Tag & Nacht erreichbar

Freisen - Auf`m Bangert 8

06855 – 997 51 59

St. Wendel - Brühlstraße 4

06851 – 939 78 77

                        Würde hat ihre Form gefunden

Was man tief in seinem Herzen besitzt,  
kann man nicht durch den Tod verlieren. 
Johann Wolfgang v. Goethe

Immer ein Auge für’s Detail.

Anzeige online aufgeben 
anzeigen.wittich.de
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Regionalentwicklungsverein mit 
Qualitätssiegel „ausgezeichnet

Mit dem Qualitätssiegel „Service-
Qualität Deutschland“ wurde jüngst 
der Regionalentwicklungsverein 
Hunsrück-Hochwald ausgezeich-
net. Mithilfe dieser Zertifizierung 
können Dienstleistungsbetriebe 
ihre betriebsinternen Prozesse 
Schritt für Schritt eigenverant-
wortlich optimieren. Durch das 
„Q-Siegel“ nimmt der Regionalent-
wicklungsverein mit rund 30 weite-
ren Betrieben an der bundesweiten 
Initiative zur Verbesserung der Ser-
vicequalität in Deutschland teil. 
Ziel ist es, die Kundenerwartungen 

zu übertreffen und über einen verbesserten Service die eigene 
Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Zertifizierte Betriebe legen 
besonderen Wert auf kunden- und qualitätsorientiertes Arbeiten 
sowie auf eine kontinuierliche Verbesserung ihrer angebotenen 
Leistungen.
Für seine Zertifizierung hat der Regionalentwicklungsverein 
interne Arbeitsabläufe analysiert und an den Kundenanforderun-
gen ausgerichtet, Qualitätsprozesse im Betrieb unter Berück-
sichtigung von Kundenbeziehungen und Kundenerwartungen 
optimiert sowie die externe Kundenkommunikation analysiert 
und praxistaugliche Verbesserungsmaßnahmen erarbeitet. Dies 
wurde auch auf das vom Regionalentwicklungsverein verant-
wortete und mit EU-Mitteln geförderte Projekt „Bildungsnetz-
werk Hunsrück-Hochwald“ angewendet. Die kontinuierliche 
Verbesserung seiner Dienstleistungsqualität betrachtet der Ver-
ein damit als eine ständige Herausforderung, die seine Arbeit 
auch für die Zukunft begleiten wird. Der Regionalentwicklungs-
verein reiht sich damit in die Gemeinschaft der Service-Quali-
tätsbetriebe der Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald ein: 
rund 50 hauptsächlich touristische Leistungsträger sind bereits 
mit dem „Q-Siegel“ zertifiziert, darunter die Tourist-Informati-
onen der Nationalparkgemeinden sowie das Nationalparkamt 
Hunsrück-Hochwald.
Zum Hintergrund:
ServiceQualität Deutschland ist ein Zertifizierungssystem für 
kleine und mittelständische Dienstleistungsbetriebe. Neben 
klassischen touristischen Unternehmen wie Hotels und Tourist-
Informationen kamen zahlreiche andere Betriebe der touristi-
schen Leistungskette wie Einzelhändler, Verkehrsgesellschaften 
oder Tankstellen dazu. ServiceQualität Deutschland dient mit 
dem praxisnahen System als Ideengeber zur Entwicklung von 
Maßnahmen, beleuchtet die Kontaktpunkte mit dem Kunden 
und stößt innerbetriebliche Verbesserungsprozesse im Bereich 
Servicequalität an. 
Weitere Informationen unter www.q-deutschland.de.
Der Regionalentwicklung Hunsrück-Hochwald e.V., Anfang 
2016 gegründet, hat sich die strukturelle und wirtschaftliche 
Stärkung der Nationalparkregion zum Ziel gesetzt. Dafür regt er 
eigene Projekte an, etwa die Erstellung des Masterplans Regi-
onalentwicklung, das Bildungsnetzwerk Hunsrück-Hochwald 
oder eines Aktionsplans Bike. Der Verein unterstützt aktiv die 
integrierte ländliche Entwicklung sowie gemeinsame Initiativen 
bei der Projektumsetzung und Akquise von Fördermitteln für die 
gesamte Region.

Agrarförderung 2021
Der Startschuss für die Antragsphase Agrarförderung 2021 ist 
gefallen. Die Antragstellung selbst kann nur noch mittels elekt-
ronischer Antragstellung (eAntrag) erfolgen. In den letzten Tagen 
erhielten alle Antragsteller, die im Vorjahr einen Antrag gestellt 
hatten, ein Schreiben zur elektronischen Antragstellung 2021 mit 
Zugangsdaten und Erläuterungen. Interessierte, die bis zum 8. 
April dieses Schreiben nicht erhalten haben, müssen sich umge-
hend bei der Unteren Landwirtschaftsbehörde der Kreisverwal-
tung Birkenfeld melden. Unterstützung bei der Anwendung der 
Software finden die Antragsteller bei diversen Hilfsportalen: 
1.  Eine Hotline beim DLR für technische Fragen ist unter Te-

lefon 0671/820-245 (Sebastian Mündel), -244 (Timo Keller), 
-243 (Anna Kreutz), -239 (Ivo-Christian Paul) sowie unter der 
Mailadresse support.e-antrag@dlr.rlp.de erreichbar. 

2.  Auf der Homepage des DLR (www.eantrag.rlp.de) werden, 
wie auch schon im letzten Jahr, Demovideos veröffentlicht.

3.  Das DLR bietet Webinare an, an denen man bequem von zu 
Hause aus teilnehmen kann.  Näheres unter: www.eantrag.rlp.de

4.  Hilfestellung zum eAntrag bietet ebenso die Kreisverwaltung 
Birkenfeld an unter Telefonnummer 06782/15813, Damaris 
Schmidt, oder per Email d.schmidt@landkreis-birkenfeld.de 
sowie alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Un-
teren Landwirtschaftsbehörde.

Neben erfolgreichem Versand der elektronischen Daten muss 
auch der Datenträgerbegleitschein bis zum 17. Mai 2021 bei der 
Kreisverwaltung vorliegen. Unterschrieben kann er entweder 
persönlich (Briefkasten), per Post oder per Fax eingereicht wer-
den. Die Einreichung per E-Mail mit eingescanntem Dokument 
oder Foto ist unzulässig. Verspätet eingereichte Anträge führen 
zu erheblichen Nachteilen bis hin zur vollständigen Ablehnung.

Telefonische Sprechstunde zu
„Arbeitsrecht – gleiches Recht für alle“

Die Corona-Pandemie hat weitreichende arbeitsrechtliche Aus-
wirkungen. Expertin Anja Merk, Fachanwältin für Arbeitsrecht, 
beantwortet Fragen wie Entgeltfortzahlung, Rechtsanspruch 
Homeoffice oder Teilzeit – und Befristungsgesetz. Ohne vorhe-
rige Terminvereinbarung, rufen Sie Frau Merk an. Donnerstag, 
15. April 2021, von 9 bis 12 Uhr, Telefon 0671/21 03 41 41.
Für Rückfragen steht zur Verfügung: Beauftragte für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt, Anne Albert (0671/850 420).

Sammlungsverbot gegen  
„Hilfe für krebskranke Kinder e.V.“ 

 - ADD bittet um Mithilfe
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) - landes-
weite Spendenaufsicht in Rheinland-Pfalz - hatte im Jahr 2017 
dem Verein Hilfe für krebskranke Kinder e.V. mit Sitz in Biele-
feld sofort vollziehbar untersagt, Spendensammlungen sowie 
öffentliche Spendenaufrufe in Rheinland-Pfalz durchzuführen. 
Das bestandskräftige Sammlungsverbot beinhaltet auch den 
Stopp von Förderbeiträgen, die wiederkehrend von den Konten 
der Spender abgebucht wurden. Zudem sind Spendenaufrufe 
durch Werbetelefonate untersagt.  Aufgrund einer aktuellen Mit-
teilung aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich bittet die ADD um 
sofortige Mitteilung, wenn weiterhin Spendenaufrufe oder Bei-
tragseinzüge in Rheinland-Pfalz im Namen des Vereins Hilfe für 
krebskranke Kinder e.V. mit Sitz in Bielefeld erfolgen.
Kontakt: landesordnungsbehoerde@add.rlp.de oder Telefon 
0651/9494814
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„Testen für Alle“ – Appell an Eltern
Im Rahmen des Projekts „Testen für Alle“ kann sich jeder Ein-
wohner einmal wöchentlich einem kostenlosen Corona-Schnell-
test unterziehen. Folgende Teststationen stehen im Landkreis 
zur Verfügung:
Baumholder
Westrichhalle, Im Brühl 22: Montag, Mittwoch, Freitag 10 bis 12 Uhr 
und 17 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr
Birkenfeld
DRK-Heim, Brückener Straße 22 (geänderte Öffnungszeiten ab 
12. April): Montag, Mittwoch und Freitag 14 bis 20 Uhr, Samstag 
10 bis 15 Uhr
Neues Feuerwehrhaus, Brückener Straße 15: Montag bis Freitag 
16.30 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 12 Uhr
Arztpraxis Deynet, Schneewiesenstraße 15
Arztpraxis Thomé, Friedrich-August-Straße 11
Idar-Oberstein
DRK-Zentrale, Schönlautenbach 17: Montag, Mittwoch und 
Freitag 10 bis 20 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Samstag  
10 bis 16 Uhr
Kinderinfektambulanz, Vollmersbachstraße 51 
Arztpraxis Schiel, Nahbollenbacher Straße 91
Arztpraxis Molitor, Tiefensteiner Straße 275
Kirschweiler
Evangelisches Gemeindehaus, Rudolf-Opitz-Platz 1: 
Dienstag und Donnerstag 18 bis 21 Uhr)
Rhaunen
Adler-Apotheke, Hauptstraße 21
Nach einem positiven Schnelltest hat man unverzüglich einen 
PCR-Test vornehmen zu lassen. Dazu sind neben der mobilen 
Fieberambulanz des Gesundheitsamts die Praxen Dringelstein/
Hoebbel in Birkenfeld, Schiel und Graf sowie die Kinderinfekt-
ambulanz in Idar-Oberstein und die Praxis Eremenko in Rhau-
nen befugt. Alle Betroffenen haben dafür die freie Arztwahl

Öffentliche Bekanntmachung
Tagesordnung zur öffentlichen Sitzung des 

Jugendhilfeausschusses des Landkreises Birkenfeld
am Dienstag, 13. April 2021, 17 Uhr, 
in der Messehalle Idar-Oberstein,

John-F.-Kennedy-Straße 9, 55743 Idar-Oberstein

1. Kindertagesstättenbedarfsplanung - 
Neuordnung von Einzugsgebieten

2. Konzept des Nationalparklandkreises Birkenfeld 
zur Verwendung des Sozialraumbudgets (§25 KiTaG)

3. Mitteilungen und Anfragen

Birkenfeld, 7. April 2021
Dr. Matthias Schneider, Vorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung
Die Kreisverwaltung Birkenfeld - Untere Landwirtschaftsbehörde 
- gibt bekannt: Nach dem Grundstücksverkehrsgesetz ist über 
die Genehmigung der Veräußerung nachstehender Grundstücke 
zu entscheiden: Reg.-Nr.: 034/2021; Gemarkung: Gollenberg 
Blatt 445; lfd. Nr.: 6, Flur 3, Nr. 27; Gewann: der Eichenborner-
rech; Nutzungsart: Landwirtschaftsfläche, Waldfläche; Fläche: 
1,5686 ha. 
Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes 
am Erwerb des/r Grundstücks/e interessiert sind, müssen ihr 
Erwerbsinteresse der Unteren Landwirtschaftsbehörde bei der 
Kreisverwaltung, 55765 Birkenfeld, bis spätestens 14.04.2021 
schriftlich mitteilen.

Kreisverwaltung Birkenfeld, den 07.04.2021
In Vertretung: Jürgen Schlöder, Ltd. Regierungsdirektor

Abfallbetrieben
Neues von den

Kompost-Aktion fällt wege Covid-19 aus
Die Einschränkungen durch die Verschärfung der Corona-
Arbeitsschutzverordnung und die damit einhergehenden Kontak-
treduzierungen zwingen die Abfallbetriebe, die Kompost-Aktion 
mit ihren drei Ausgabeterminen wi bereits im Vorjahr abzusagen. 
Sollten im Laufe des Jahres nochmals neue Termine benannt 
werden können, geben wir diese rechtzeitig bekannt.
Bei Fragen stehen Ihnen die Abfallbetriebe unter 06782/9989-22 
oder abfallberatung@egb-bir.de zur Verfügung.

Impressum (gilt nur für „Landkreis Birkenfeld aktuell”) 
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„Helfen macht Spaß“ mit dem  
neuen „Gudd-Zweck-WECK“
EDEKA Decker’s Team in Hoppstädten-Weiers-
bach und Bäckerei RISCH mit 2 Filialen starten in 
die Test-Phase dieses Hilfs-Projektes.

Finanzielle Hilfe für Projekte und Vereine hat bei EDEKA Decker’s 
Team (www.edeka-deckers-team.de ) und bei der Bäckerei RISCH 
aus Allenbach (www.baeckerei-risch.de) immer schon einen 
hohen Stellenwert! Daher arbeitet man beim neuen Projekt mit der 
„Gudd-Zweck UG“ aus Oberkirchen zusammen. Gemeinsames 
Ziel aller Beteiligten ist es dabei, die Welt und unsere Region etwas 
besser zu machen.

Jeder von uns kennt den Spruch „Kleinvieh macht auch Mist“ und 
jedem von uns sollte immer bewusst sein, dass „JEDER CENT 
ZÄHLT!“ – gerade auch für Hilfs-Projekte, die sehr oft nur auf 
Spenden-Einnahmen angewiesen sind, die sich aber in Corona-
Zeiten sehr oft stark reduziert haben.

Hier greift nun die neue Idee eines „Gudd-Zweck-WECK“, denn 
das tägliche Nahrungsmittel Brot, Brötchen, Weck könnte bei den 
kleinen Spenden-Anteilen von 3 Cent/Weck mit vielen Käufern/
Unterstützern dennoch am Ende eines Jahres zu einer respektab-
len Spenden-Summe führen, mit der man dann wiederum konkret 
helfen kann.

Gemäß der „Gudd-Zweck-SPENDEN-TRILOGIE“ wird der Ge-
samt-Spendenanteil von 3 Cent/Weck fair aufgeteilt auf 1/3 für 
ein internationales Hilfs-Projekt (SOS-Kinderdörfer), 1/3 für ein 
nationales Hilfs-Projekt (www.brillen-ohne-grenzen.de) und 1/3 
für regionale Spenden-Empfänger im Umfeld der „mitmachenden 
Bäckereien“. 
Damit soll zielstrebig erreicht werden, dass niemals „vergessen“ 
wird, dass es unterstützungswürdige Projekte in armen Ländern 
weltweit, aber auch im eigenen Land und in der eigenen Region 
gibt.

Gleichzeitig wird auf der Rückseite der Gudd-Zweck-WECK-
Tüten auf die ebenfalls wichtigen  weiteren Hilfs-Aktionen www.
brillen-ohne-grenzen.de  + www.briefmarken-ohne-grenzen.
de  + www.postkarten-ohne-grenzen.de hingewiesen und damit 
deren Bekanntheitsgrad gefördert.

Beim Start dieser neuen Hilfs-Aktion „Gudd-Zweck-WECK“ wa-
ren anwesend: Sandra Gigante (Bäckerei-Fachverkäuferin bei 
EDEKA DECKER - www.edeka-deckers-team.de), Herr Patrick 
Risch  (www.baeckerei-risch.de) und Michael Roos (www.gudd-
zweck.de).

Liebe Kunden von EDEKA-DECKER und BÄCKEREI RISCH, bitte 
beteiligt euch aktiv an diesem Hilfs-Projekt,  indem ihr die A4-
Ständer „Gudd-Zweck-WECK“ auf den Bäckerei-Theken beachtet 
und gezielt auch nach dem Gudd-Zweck-WECK fragt, denn dieser 
tägliche Bedarf/Verbrauch dient mit einem kleinen  Spenden-Anteil 
von 3 Cent/Weck „dem guten Zweck“!

- Anzeige -

So wie über 150 Mitarbeiter 
an unseren Druckerei-
Standorten in ...

04916 Herzberg 
(Brandenburg)
An den Steinenden 10

36358 Herbstein 
(Hessen)
Industriestraße 9 – 11

54343 Föhren 
(Rheinland-Pfalz)
Europa-Allee 2

Mit uns erreichen  
Sie Menschen.

www.wittich.de

SEI Stolz 
AuF DAS, 

wAS Du tuSt.
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klassikeraufdemvulkan.de

OPEN AIR 
S O M M E R  2 0 2 1

TICKET-HOTLINE: 
06592 9513-11 und -13

DIE NACHT DER
TENÖRE
Freitag, 25. Juni 2021
20:30 Uhr · Gemündener Maar

JOE COCKER TRIBUTE 
Samstag, 3. Juli 2021
20:30 Uhr · Gemündener Maar

KLASSIKER FÜR 
GITARRE UND HARFE
Sonntag, 13. Juni 2021
16:00 Uhr · Forum Daun
 

BRINGS
Samstag, 26. Juni 2021
20:30 Uhr · Gemündener Maar

Das Sommer-Musik-Festival im GesundLand Vulkaneifel
KLASSIKER AUF DEM VULKAN
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Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Möbel Schuh GmbH bei.

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Baumholder

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.

EGAL OB PROSPEKTE, FLyER, BROSCHÜREN - 
mit uns kommen Sie gut an!

Ran an die Beilagen!

Salat-Bar

"Salat-Oase“

NeuerOffNuNg
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 frische Salate der Saison 

 alles in Bio-Qualität 

 all-you-can-eat 20% 

Zuverlässige Beilagenverteilung.
Fragen Sie uns einfach! 
beilagen@wittich-foehren.de

Flyer
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E-Mail: info@kaminwittrock.de

Vertragswerkstatt

SB-Station

Berschweilerstraße 9
55774 Baumholder

Telefon: 06783 / 3031 u. 3032

Räderwechselwochen
ab sofort

Sommerkompletträder montieren  
inkl. einem Gutschein für eine  

kostenlose Außenwäsche 
für nur 26,00 €

zzgl. Reifendrucksensoren programmieren

Rädereinlagerung: 1 Satz, 1 Saison
für nur 22,00 €

Frühjahrscheck 25,00 € zzgl. Material

Auto chäfer
GmbH & Co. KG

Meisterbetrieb für alle Marken

Eigenheim 
statt Miete.
Ausbauhäuser 
ab € 79.999,-

André Füllmann
0170 8159341
andre.fuellmann@massa-haus.de

ICH FREUE MICH AUF SIE

T. T. E. HEYDA
•  Tapeten  •  Bodenbeläge  •  Farben  •  Gerüstverleih
55768 Hoppstädten-W. • Tel. 06782/3998 • Tägl. geöffnet 9.00-14.00 Uhr

rundum gut   beraten

Wir erstellen Ihre Steuererklärung - für Mitglieder,
nur bei Arbeitseinkommen, Renten und Pensionen.

Wir machen
Ihre Steuererklärung!
Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring
Deutschland e.V. (Lohnsteuerhilfeverein)

Beratungsstellenleiter Sascha Schmohr
Auf dem Römer 7 | 55765 Birkenfeld | Tel. 06782-981593
buero-birkenfeld@steuerring.de
www.steuerring.de/buero-birkenfeld

IMMoBIlIEn Welt

06502 
9147-0

Tel.: 0 67 82 / 98 93 59 4
r.schwindt@wk-gruppe.de 
www.wk-gruppe.de

Rudi Schwindt

Ihr Immobilienverkauf – unser Handwerk

Dringende Gesuche für gehobene Ansprüche:
Ärzte, Geschäftsführer, Steuerberater, Informatiker, 

Abteilungsleiter u. v. m. suchen dringend 
im Großbereich St. Wendel und Birkenfeld 

gepflegte Häuser und Baugrundstücke.
Angebote bitte an:  

IMMoBIlIEn-SERVICE PERSCH 06854/92290 
(kostenlose Wertanalyse)

Junge Familie (beide mit gutem Beruf) sucht dringend 
im Kreis St. wendel oder in der VG Birkenfeld 

ein Baugrundstück oder ein gepflegtes 1FH.
Angebote bitte an: 

IMMoBIlIEn-SERVICE PERSCH 06854/92290 
(kostenlose Wertanalyse)


